
Änderung der Sondernutzungssatzung der Gemeinde Grävenwiesbach 
 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Grävenwiesbach hat in ihrer Sitzung am 29.09.2009 
die Änderung der Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an 
öffentlichen Straßen im Gebiet der Gemeinde Grävenwiesbach (Sondernutzungssatzung) 
beschlossen: 
 
 
 

Artikel 1 
 

Änderung des § 6 Absatz 2: 
§ 6 

Erlaubnisantrag 
 
2) Die Gemeinde Grävenwiesbach kann dazu Erläuterungen durch Zeichnungen, textliche 

Beschreibung oder in sonst geeigneter Weise verlangen. 
Über den Antrag wird unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Vorlage  
aller Unterlagen entschieden. Mit Ablauf dieser Frist gilt die Zulassung als erteilt. 

 
 

Artikel 2 
 

§ 17 
Inkrafttreten 

 

Die Änderung der Sondernutzungssatzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. 
 
 
 
Grävenwiesbach, den 14.10.2009 
 
 
     Der Gemeindevorstand  
der Gemeinde Grävenwiesbach 
 
  gez.: Herber, Bürgermeister 


